
 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 
GZ: BKA-353.110/0106-I/4/2015 Wien, am 24. November 2015
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kol-

legen haben am 24. September 2015 unter der Nr. 6582/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Sonderurlaub für Flüchtlingshelfer gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

 Haben Sie im Bundeskanzleramt ebenfalls eine Weisung gegeben, den Sonder-
urlaub für Ihre Mitarbeiter oder nachgelagerter Dienststellen und ausgelagerten 
Unternehmen zum Zwecke der Hilfe für illegale Zuwanderer auszuloben? 

 Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage? 
 Wie lautet die genaue Weisung? 
 Wie war der genaue Dienstweg für diese Weisung? 
 Wenn ja, wie viele Mitarbeiter des Bundeskanzleramts haben von diesem Son-

derurlaub zum Zwecke der Hilfe für illegale Zuwanderer Gebrauch gemacht? 
 Welche Kosten bzw. welcher Stundenausfall sind dadurch dem Bundeskanzler-

amt bzw. den nachgelagerter Dienststellen und ausgelagerten Unternehmen 
durch die Inanspruchnahme dieses Sonderurlaubs durch Mitarbeiter entstanden? 

 

Es wurde keine Weisung erteilt, „Sonderurlaub auszuloben“. Ungeachtet dessen teile 

ich Ihnen mit, dass die Gewährung eines Sonderurlaubes im Ermessen der jeweils 

zuständigen Dienstbehörde liegt, die über Ansuchen entsprechend dem Gesetz ent-

scheidet. Eine gesonderte Auswertung der Gründe, aus denen ein Sonderurlaub ge-

währt wird, wird in meinem Ressort nicht vorgenommen. Da somit keine statistische 
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Erfassung vorliegt, würde eine Analyse aller Urlaubsanträge aller Bediensteten einen 

unvertretbaren Verwaltungsaufwand verursachen. 

 

Zu Frage 7: 

 Welche Sicherheitsmaßnahmen treffen Sie, dass Mitarbeiter, die sich in der Hilfe 
für illegale Zuwanderer engagieren, an keinen ansteckenden Krankheiten, wie 
beispielsweise TBC, erkranken? 

 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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